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2.4.1. 
 
 

Statut 
der Schweizerischen Berufsbildungsämter-
Konferenz (SBBK),  
der Schweizerischen Konferenz der Leiterinnen 
und Leiter der Berufs-, Studien- und Laufbahn-
beratung (KBSB)  
und der Interkantonalen Konferenz für  
Weiterbildung (IKW)  
 
vom 29. September 2016 
 
 
 
I. Allgemeines 
 
 
Art. 1 Namen 
 
Im Bereich Berufsbildung, Berufs-, Studien und Laufbahnbera-
tung und Weiterbildung gibt es drei Fachkonferenzen:  
 
a. die "Schweizerische Berufsbildungsämterkonferenz (SBBK)" 
b. die "Schweizerische Konferenz der Leiterinnen und Leiter 

der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (KBSB)" und 
c. die "Interkantonale Konferenz für Weiterbildung (IKW)".  
 
 
Art. 2 Zweck der Fachkonferenzen 
 
Die Fachkonferenzen bilden eine nationale Plattform für den 
Informations- und Erfahrungsaustausch unter den kantonalen 
Verantwortlichen für die Berufsbildung, die Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatung sowie für die Weiterbildung. Dabei ist 
 
a. die SBBK eine nationale Plattform für den Informations- und 

Erfahrungsaustausch unter den Vorsteherinnen und Vorste-
hern der für die drei Bereiche Berufsbildung, Berufs-, Stu-
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dien- und Laufbahnberatung und Weiterbildung zuständi-
gen kantonalen Ämter, 

b. die KBSB eine nationale Plattform für die Koordination des 
Fachbereichs sowie den Informations- und Erfahrungsaus-
tausch unter den Leiterinnen und Leitern der Berufs-, Stu-
dien- und Laufbahnberatung und  

c. die IKW eine nationale Plattform für den Informations- und 
Erfahrungsaustausch unter den Verantwortlichen der Kan-
tone im Bereich der Weiterbildung. 

 
 
 
II.  Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz 

(SBBK) 
 
 
Art. 3 Mitglieder der SBBK 
 
1Mitglieder der SBBK sind von Amtes wegen die Vorsteherin-
nen und Vorsteher der für die Berufsbildung, für die Berufs-, 
Studien- und Laufbahnberatung sowie für die Weiterbildung 
zuständigen kantonalen Ämter. Die Präsidentin oder der Präsi-
dent der KBSB und die Präsidentin oder der Präsident der IKW 
sind zusätzlich und von Amtes wegen Mitglieder der SBBK. 
 
2Jeder Kanton ist mit einer Stimme vertreten.  
 
3Die Vorsteherin oder der Vorsteher des Berufsbildungsamtes  
des Fürstentums Liechtenstein kann als ständiger Gast ohne 
Stimmrecht in der SBBK mitwirken. 
 
 
Art. 4 Aufgaben der SBBK 
 
1Die SBBK berät die Organe der Schweizerischen Konferenz der 
kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) in Fragen der Berufs-
bildung, der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung sowie der 
Weiterbildung, arbeitet Stellungnahmen aus, stellt den zustän-
digen Organen der EDK Anträge und erfüllt deren Aufträge. 
Zur Behandlung von bereichsübergreifenden Themen zieht sie 
die KBSB und die IKW bei und koordiniert die Zusammenar-
beit der drei Fachkonferenzen. Zudem hat sie insbesondere die 
Aufgaben, 
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a. die interkantonale Koordination und Kooperation in der 
Berufsbildung unter Berücksichtigung der Sensibilität und 
Besonderheiten der verschiedenen Regionen zu gewährleis-
ten,  

b. die Kooperation und den Austausch mit den Verbundpart-
nern und weiteren Akteuren der Berufsbildung sowie der 
Allgemeinbildung sicherzustellen, 

c. den Vollzug des Bundesrechts im Bereich der Berufsbildung 
mit dem Erbringen von Dienstleistungen und dem Erlass 
von Empfehlungen zuhanden der Kantone und der Regio-
nen zu unterstützen und zu koordinieren, 

d. die gesamtschweizerische Berufsbildungsentwicklung in 
allen Teilbereichen zu fördern, 

e. Beiträge zum Informationsaustausch unter den Kantonen 
sowie zwischen den Regionen bzw. mit dem Staatssekreta-
riat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) zu leisten, 

f. bei der internationalen Zusammenarbeit in Berufsbildungs-
fragen mitzuwirken, 

g. die operative Aufsicht über das Schweizerische Dienstleis-
tungszentrums Berufsbildung | Berufs,- Studien und Lauf-
bahnberatung (SDBB) wahrzunehmen und dessen Geschäfte 
zuhanden der zuständigen Gremien der EDK zu verab-
schieden, und  

h. die Direktorin oder den Direktor des SDBB in strategischen 
und/oder budgetrelevanten Geschäften zu unterstützen. 

 
2Die SBBK stellt den Zugang der KBSB und der IKW zu den 
Organen der EDK sicher, indem sie deren Anträge mit einer 
Stellungnahme ihrerseits an das zuständige Gremium weiterlei-
tet. 
 
3Die SBBK kann die in Absatz 1 definierten Aufgaben in einem 
Geschäftsreglement präzisieren und die entsprechenden Ar-
beitsabläufe definieren. 
 
 
Art. 5 Organe der SBBK 
 
Die Organe der SBBK sind 
 
a. die Mitgliederversammlung, 
b. der Vorstand und 
c. die Kommission SDBB 
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Art. 6 Mitgliederversammlung der SBBK 
 
1Die Mitgliederversammlung tritt in der Regel mindestens ein-
mal pro Jahr zusammen. Sie wird von der Präsidentin oder 
vom Präsidenten einberufen. Ein Viertel der Mitglieder kann 
die Durchführung einer ausserordentlichen Sitzung verlangen. 
 
2Die Präsidentin oder der Präsident und die Vizepräsidentin 
oder der Vizepräsident vertreten in der Regel je unterschied-
liche Sprachregionen. 
 
3Die Mitgliederversammlung hat im Rahmen dieses Statuts ins-
besondere die Aufgaben, 
 
a. die Geschäfte, die ihr vom Vorstand vorgelegt werden, zu 

behandeln, 
b. Stellungnahmen zuhanden der Organe der EDK zu verab-

schieden, 
c. das Tätigkeitsprogramm zu beschliessen, 
d. den Jahresbericht zu genehmigen, 
e. den Vorstand, das Präsidium und das Vizepräsidium zu 

wählen, 
f. über die Änderung des Statuts zuhanden des Vorstands der 

EDK zu entscheiden, und 
g. über den Einsatz von ständigen Kommissionen zu beschlies-

sen. 
 
4Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn die 
Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend ist. Sie fasst ihre Beschlüs-
se mit dem einfachen Mehr der anwesenden Mitglieder. Die 
Präsidentin oder der Präsident stimmt mit. Bei Stimmengleich-
heit hat sie oder er den Stichentscheid. Statutenänderungen 
erfordern zwei Drittel der Stimmen. Beschlüsse können aus-
nahmsweise auch auf dem Korrespondenzweg gefasst werden. 
 
 
Art. 7 Vorstand der SBBK 
 
1Der Vorstand besteht aus der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten, aus der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten und 
drei bis fünf Mitgliedern, die für eine Amtsdauer von zwei 
Jahren gewählt sind. Wiederwahlen sind möglich. Die franzö-
sischsprachige Schweiz und das Tessin haben Anspruch auf 
wenigstens zwei Sitze. Die Präsidentin oder der Präsident der 
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KBSB und die Präsidentin oder der Präsident der IKW sind 
zusätzlich und von Amtes wegen Mitglieder des Vorstands. 
 
2Der Vorstand wird von der Präsidentin oder vom Präsidenten, 
im Verhinderungsfall von der Vizepräsidentin oder vom Vize-
präsidenten geleitet. Sie oder er ruft den Vorstand nach Bedarf 
ein. Zwei Mitglieder des Vorstandes können die Einberufung 
einer ausserordentlichen Sitzung verlangen. 
 
3Der Vorstand führt die Geschäfte der SBBK und trifft alle erfor-
derlichen Entscheidungen, die nicht der Mitgliederversamm-
lung vorbehalten sind. 
 
4Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mit-
glieder anwesend ist. Er fasst die Beschlüsse mit dem einfachen 
Mehr der anwesenden Mitglieder. Die Präsidentin oder der 
Präsident stimmt mit. Bei Stimmengleichheit hat sie oder er den 
Stichentscheid. Beschlüsse können ausnahmsweise auch auf 
dem Korrespondenzweg gefasst werden. 
 
5Der Vorstand kann weitere Fachpersonen als ständige Vertre-
terinnen und Vertreter mit beratender Stimme beiziehen, insbe-
sondere die Leiterin oder den Leiter der Geschäftsstelle der 
Conférence Latine de l'Enseignement Post-obligatoire (CLPO), 
eine Vertretung des SBFI und die Direktorin oder den Direkto-
ren des SDBB. 
 
 
Art. 8  Kommission SDBB der SBBK 
 
1Die Kommission SDBB setzt sich zusammen aus der Präsiden-
tin oder dem Präsidenten und sieben bis neun Mitgliedern, die 
vom Vorstand der SBBK für eine Amtsdauer von vier Jahren 
gewählt sind. Wiederwahlen sind möglich. 
 
2Sie beinhaltet 
 
a. ein Mitglied des Vorstands der SBBK als Präsidentin oder 

Präsidenten, 
b. drei Mitglieder als Vertreter/innen der Berufs-, Studien- 

und Laufbahnberatung, 
c. drei Mitglieder als Vertreter/innen der Berufsbildung 
d. eine Vertretung des SBFI als ständiger Gast und 
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e. Expertinnen und Experten als Gäste bei fachspezifischen 
Fragestellungen. 

 
3Die Kommission SDBB hat im Rahmen dieses Statuts ins-
besondere die Aufgabe, 
 
a. die Fachkommissionen des SDBB einzusetzen, 
b. in beratender Funktion die Geschäfte, die ihr vom SDBB 

vorgelegt werden, zu behandeln, 
c. Stellungnahmen zuhanden der zuständigen Organe der 

EDK zu verabschieden, 
d. das Tätigkeitsprogramm des SDBB zu genehmigen, 
e. das Budget, die Jahresrechnung und den Jahresbericht des 

SDBB zuhanden der zuständigen Organe der EDK zu verab-
schieden, 

f. für die Ausgewogenheit der Dienstleistungsangebote des 
SDBB zu sorgen. 

 
4Die Kommission SDBB tritt mindestens zweimal pro Jahr zu-
sammen. Die Präsidentin oder der Präsident oder mindestens 
drei Mitglieder können die Einberufung einer Sitzung verlan-
gen. 
 
5An den Sitzungen der Kommission SDBB nimmt die Direkto-
rin oder der Direktor des SDBB mit beratender Stimme und 
Antragsrecht teil. 
 
6Das Sekretariat der Kommission SDBB wird von der Geschäfts-
stelle der SBBK geführt. 
 
 
 
III.  Schweizerische Konferenz der Leiterinnen und 

Leiter der Berufs- und Studienberatung (KBSB) 
 
 
Art. 9 Mitglieder der KBSB 
 
1Mitglieder der KBSB sind die von den Kantonen bestimmten 
Leiterinnen und Leiter der Berufs-, Studien- und Laufbahnbera-
tung. 
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2Die Leiterin oder der Leiter der Berufs- und Studienberatung 
des Fürstentums Liechtenstein kann Mitglied der KBSB wer-
den. 
 
3Jeder Kanton ist mit einer Stimme vertreten. 
 
 
Art. 10 Aufgaben der KBSB 
 
1Die KBSB gewährleistet die interkantonale Fachkoordination 
im Bereich der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung. Sie 
berät die Organe der EDK in Fragestellungen in diesem Be-
reich, bearbeitet entsprechende Aufträge, arbeitet Stellungnah-
men aus und stellt den zuständigen Organen der EDK Anträge. 
Sie hat insbesondere die Aufgaben, 
 
a. die interkantonale Kooperation und Koordination in der 

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung unter Berücksichti-
gung der Sensibilität und Besonderheiten der verschiedenen 
Regionen zu gewährleisten,  

b. die Kooperation und den Austausch mit den Akteuren in 
allen Bereichen des Bildungssystems sicherzustellen, 

c. den Vollzug des Bundesrechts zu unterstützen,  
d. die Umsetzung der schweizerischen und (sprach-) regiona-

len Dienstleistungen im Bereich Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung zu koordinieren, 

e. die Erarbeitung und den Erlass von Empfehlungen an die 
Kantone und die Regionen zu unterstützen und zu koordi-
nieren,  

f. die funktionsspezifische Aus- und Weiterbildung inklusive 
Spezialisierungen unter Berücksichtigung des gesellschaftli-
chen und bildungspolitischen Umfelds sicherzustellen, 

g. die gesamtschweizerische Entwicklung der Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatung in allen Teilbereichen zu fördern, 
und 

h. bei der internationalen Zusammenarbeit in Fragen der Be-
rufs-, Studien- und Laufbahnberatung mitzuwirken. 

 
2Die KBSB kann die in Absatz 1 definierten Aufgaben in einem 
Geschäftsreglement präzisieren und die entsprechenden Ar-
beitsabläufe definieren. 
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Art. 11 Organe der KBSB 
 
Die Organe der KBSB sind 
 
a. die Mitgliederversammlung und 
b. der Vorstand. 
 
 
Art. 12 Mitgliederversammlung der KBSB 
 
1Die Mitgliederversammlung tritt in der Regel mindestens ein-
mal pro Jahr zusammen. Sie wird von der Präsidentin oder 
vom Präsidenten einberufen. Ein Viertel der Mitglieder kann 
die Durchführung einer ausserordentlichen Sitzung verlangen. 
 
2Die Präsidentin oder der Präsident und die Vizepräsidentin 
oder der Vizepräsident vertreten in der Regel je unterschied-
liche Sprachregionen. 

 
3Die Mitgliederversammlung hat im Rahmen dieses Statuts ins-
besondere die Aufgaben, 
 
a. die Geschäfte, die ihr vom Vorstand vorgelegt werden, zu 

behandeln, 
b. die SBBK, die IKW und die Schweizerische Mittelschuläm-

terkonferenz (SMAK) bei der Bearbeitung von Geschäften 
der EDK zu unterstützen, 

c. über das Tätigkeitsprogramm zu beschliessen, 
d. den Jahresbericht zu genehmigen, 
e. den Vorstand, das Präsidium und das Vizepräsidium der 

KBSB zu wählen, 
f. über die Änderung des Statuts zuhanden des Vorstands der 

EDK zu entscheiden, und 
g. über den Einsatz von ständigen Kommissionen zu beschlies-

sen. 
 
4Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn die 
Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend ist. Sie fasst ihre Beschlüs-
se mit dem einfachen Mehr der anwesenden Mitglieder. Die 
Präsidentin oder der Präsident stimmt mit. Bei Stimmengleich-
heit hat sie oder er den Stichentscheid. Statutenänderungen 
erfordern zwei Drittel der Stimmen. Beschlüsse können aus-
nahmsweise auch auf dem Korrespondenzweg gefasst werden.  
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Art. 13 Vorstand der KBSB 
 
1Der Vorstand besteht aus der Präsidentin oder dem Prä-
sidenten, aus der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten 
und drei bis fünf Mitgliedern, die für eine Amtsdauer von zwei 
Jahren gewählt sind. Wiederwahlen sind möglich. Die franzö-
sischsprachige Schweiz und der Tessin haben Anspruch auf 
wenigstens zwei Sitze. 
 
2Der Vorstand wird von der Präsidentin oder vom Präsidenten, 
im Verhinderungsfall von der Vizepräsidentin oder vom Vize-
präsidenten geleitet. Sie oder er beruft den Vorstand nach Be-
darf ein. Zwei Mitglieder des Vorstandes können die Einberu-
fung einer ausserordentlichen Sitzung verlangen. 
  
3Der Vorstand führt die Geschäfte der KBSB und trifft alle er-
forderlichen Entscheidungen, die nicht der Mitgliederver-
sammlung vorbehalten sind. 
 
4Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mit-
glieder anwesend ist. Er fasst die Beschlüsse mit dem einfachen 
Mehr der anwesenden Mitglieder. Die Präsidentin oder der 
Präsident stimmt mit. Bei Stimmengleichheit hat sie oder er den 
Stichentscheid. Beschlüsse können ausnahmsweise auch auf 
dem Korrespondenzweg gefasst werden. 
 
5Der Vorstand kann weitere Fachpersonen als ständige Vertre-
terinnen und Vertreter mit beratender Stimme beiziehen, insbe-
sondere die Direktorin oder den Direktoren des SDBB. 
 
 
 
IV.  Interkantonale Konferenz für Weiterbildung (IKW) 
 
 
Art. 14 Mitglieder der IKW 
 
1Mitglieder der IKW sind die Verantwortlichen der Kantone im 
Bereich der Weiterbildung. Pro Kanton können zwei Vertretun-
gen delegiert werden. Mit der Zweiervertretung soll gewähr-
leistet werden, dass sowohl die allgemeine wie die berufsorien-
tierte Weiterbildung wie auch die verschiedenen Sprachen 
(zweisprachige Kantone) vertreten sind. 
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2Die Weiterbildungsverantwortlichen des Fürstentums Liech-
tenstein können Mitglied der IKW werden.  
 
 
Art. 15  Aufgaben der IKW 
 
1Die IKW gewährleistet die interkantonale Fachkoordination im 
Bereich der Weiterbildung. Sie berät die Organe der EDK in 
Fragestellungen in diesem Bereich, bearbeitet entsprechende 
Aufträge, arbeitet Stellungnahmen aus und stellt den zuständi-
gen Organen der EDK Anträge. Sie hat insbesondere die Auf-
gaben, 
 
a. die interkantonale Koordination und Kooperation in der 

Weiterbildung unter Berücksichtigung der Sensibilität und 
Besonderheiten der verschiedenen Regionen zu gewährleis-
ten,  

b. die Kooperation und den Austausch mit den Akteuren der 
berufsbezogenen und allgemeinen Weiterbildung sicherzu-
stellen, 

c. den Vollzug des Bundesrechts im Bereich der Weiterbildung 
mit dem Erbringen von Dienstleistungen und dem Erlass 
von Empfehlungen zuhanden der Kantone und der Regio-
nen zu unterstützen und zu koordinieren, 

d. die gesamtschweizerische Entwicklung der Weiterbildung 
in allen Teilbereichen zu fördern und für die Bedeutung des 
lebenslangen Lernens zu sensibilisieren, 

e. bei der internationalen Zusammenarbeit in Weiterbildungs-
fragen mitzuwirken. 

 
2Die IKW kann die in Absatz 1 definierten Aufgaben in einem 
Geschäftsreglement präzisieren und die entsprechenden Ar-
beitsabläufe definieren. 
 
 
Art. 16 Organe der IKW 
 
Die Organe der Konferenz sind 
 
a. die Mitgliederversammlung und 
b. der Vorstand.  
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Art. 17 Mitgliederversammlung der IKW 
 
1Die Mitgliederversammlung tritt in der Regel mindestens ein-
mal pro Jahr zusammen. Sie wird von der Präsidentin oder 
vom Präsidenten einberufen. Ein Viertel der Mitglieder kann 
die Durchführung einer ausserordentlichen Sitzung verlangen. 
 
2Die Präsidentin oder der Präsident und die Vizepräsidentin 
oder der Vizepräsident vertreten in der Regel je unterschied-
liche Sprachregionen. 
 
3Die Mitgliederversammlung hat im Rahmen dieses Status ins-
besondere die Aufgaben, 
 
a. die Geschäfte, die ihr vom Vorstand vorgelegt werden, zu 

behandeln, 
b. die SBBK bei der Bearbeitung von Geschäften der EDK zu 

unterstützen, 
c. über das Tätigkeitsprogramm zu beschliessen, 
d. den Jahresbericht zu genehmigen, 
e. den Vorstand, das Präsidium und das Vizepräsidiums der 

IKW zu wählen, 
f. über die Änderung des Statuts zuhanden des Vorstands der 

EDK zu entscheiden, und 
g. über den Einsatz von ständigen Kommissionen zu beschlies-

sen. 
 
4Die Plenarversammlung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit 
der Kantone vertreten ist. Sie fasst ihre Beschlüsse mit dem ein-
fachen Mehr der anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der 
Kantone. Die Präsidentin oder der Präsident stimmt mit. Bei 
Stimmengleichheit hat sie oder er den Stichentscheid. Statutän-
derungen erfordern zwei Drittel der Stimmen. Beschlüsse kön-
nen ausnahmsweise auch auf dem Korrespondenzweg gefasst 
werden. 
 
 
Art. 18 Vorstand der IKW 
 
1 Der Vorstand besteht aus der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten, aus der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten und 
drei bis fünf Mitgliedern, die für eine Amtsdauer von zwei 
Jahren gewählt sind. Wiederwahlen sind möglich. Die franzö-
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sischsprachige Schweiz und das Tessin haben Anspruch auf 
wenigstens zwei Sitze. 
 
2Der Vorstand wird von der Präsidentin oder vom Präsidenten, 
im Verhinderungsfall von der Vizepräsidentin oder vom Vize-
präsidenten geleitet. Sie oder er ruft den Vorstand nach Bedarf 
ein. Zwei Mitglieder des Vorstands können die Einberufung 
einer ausserordentlichen Sitzung verlangen. 
 
3Der Vorstand führt die Geschäfte der IKW und trifft alle erfor-
derlichen Entscheidungen, die nicht der Mitgliederversamm-
lung vorbehalten sind. 
 
4Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mit-
glieder anwesend ist. Er fasst die Beschlüsse mit dem einfachen 
Mehr der anwesenden Mitglieder. Die Präsidentin oder der 
Präsident stimmt mit. Bei Stimmengleichheit hat sie oder er den 
Stichentscheid. Beschlüsse können ausnahmsweise auch auf 
dem Korrespondenzweg gefasst werden. 
 
5 Der Vorstand kann weitere Fachpersonen als ständige Vertre-
terinnen und Vertreter mit beratender Stimme beiziehen, insbe-
sondere die Direktorin oder den Direktoren des SDBB. 
 
 
 
V.  Schlussbestimmungen 
 
 
Art. 19 Geschäftsstelle 
 
Die Geschäftsstellen der SBBK der KBSB und der IKW werden 
durch das Generalsekretariat der EDK geführt. 
 
 
Art. 20 Kommissionen und Arbeitsgruppen 
 
1Die einzelnen Konferenzen können Kommissionen und Ar-
beitsgruppen einsetzen. 
 
2Die Kommissionen und Arbeitsgruppen koordinieren ihre Tä-
tigkeit mit entsprechenden Kommissionen und Arbeitsgruppen 
der regionalen Berufsbildungsämter-Konferenzen. 
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Art. 21 Finanzen 
 
1Die SBBK, die KBSB und die IKW verfügen über ein eigenes 
Budget, das von den zuständigen Organen der EDK zu geneh-
migen ist. 
 
2Im Rahmen des Budgets handelt jede Konferenz selbstständig. 
 
3Die Sitzungsspesen, die aus den Zusammenkünften entstehen, 
gehen in jedem Fall zu Lasten der delegierenden Kantone. 
 
 
Art. 22 Information und Kommunikation 
 
Aktivitäten im Bereich der Information und Kommunikation 
erfolgen grundsätzlich in Zusammenarbeit und in Absprache 
mit dem Generalsekretariat der EDK. 
 
 
Art. 23 Aufhebung des alten Rechts 
 
Das Statut der Schweizerischen Berufsbildungsämterkonferenz 
(SBBK) vom 24. November 2000, das Statut der Schweizerischen 
Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Berufs- und Studien-
beratung (KBSB) vom 8./9. Mai 2003 und das Statut der Inter-
kantonalen Konferenz für Weiterbildung (IKW) vom 6. No-
vember 2003 werden aufgehoben. 
 
 
Art. 24 Inkraftsetzung 
 
Dieses Statut tritt nach der Genehmigung durch den Vorstand 
der EDK in Kraft. 
 
 
 
Bern, 29. September 2016 
 
Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) 
 
Der Präsident:  
Theo Ninck 
 
 



 14 

Bern, 1. September 2016 
 
Schweizerische Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Be-
rufs- und Studienberatung (KBSB)  
 
Der Präsident:  
Daniel Reumiller 
 
 
Bern, 22. September 2016 
 
Interkantonale Konferenz für Weiterbildung (IKW) 
 
Der Präsident:  
Benedikt Feldges 
 
 
 
Der Geschäftsführer SBBK, KBSB und IKW:  
Mark Gasche 
 
 
 
Genehmigt durch den Vorstand der EDK am 27. Oktober 2016 


